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Josef Fleckenstein

Josef Fleckenstein, der am 4. November 2004 nach langer Krankheit in Göttingen
verstorben ist, gehörte dem Jahrgang 1919 an und konnte nach dem Abitur nur
kurz zwischen Arbeitsdienst und Wehrdienst das Studium bei Hermann Heimpel
in Leipzig und bei Martin Lintzel in Halle aufnehmen, bevor ihn Krieg und Gefan-
genschaft für Jahre aus der Bahn warfen. 1948 begann er in Mainz und bald schon
in Freiburg aufs neue, fand in Gerd Tellenbach seinen maßgeblichen Lehrer und
absolvierte bei ihm 1952 die Promotion, 1958 die Habilitation. 1962 übernahm er
ein Ordinariat in Frankfurt, 1965 Tellenbachs Nachfolge in Freiburg und wurde
1971 nach Heimpels Emeritierung Direktor am Max-Planck-Institut für Ge-
schichte in Göttingen, das er bis 1987 leitete. Daneben wirkte er an führender
Stelle für die Akademie der Wissenschaften in Göttingen und für den Konstanzer
Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Die Zentraldirektion der Monumenta
Germaniae Historica wählte ihn 1968 zu ihrem Korrespondierenden Mitglied,
nachdem bereits sein allererster Aufsatz 1954/55 im Deutschen Archiv und sein
großes Werk über die Hofkapelle 1959/66 als Band 16 der Schriften der MGH er-
schienen waren.

Daß Fleckenstein zu einem der herausragenden Repräsentanten der deutschen
Mediävistik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde, lag schon an der
Wahl seiner Themen und der Art, wie er mit ihnen umging. Die 1953 erschienene
Dissertation widmete sich dem grundsätzlichen Verständnis der ‘Bildungsreform
Karls des Großen als Verwirklichung der norma rectitudinis’, also einem Vorgang
und einer Epoche, deren fundamentale Bedeutung für das gemeinsame Erbe der
europäischen Völker sich der ersten Nachkriegszeit in neuartiger Weise erschloß.
Die Beschäftigung mit dem geistlich-intellektuellen Element der Hofgesellschaft
Karls des Großen ebnete zugleich den Weg zu der auf mehrere Jahrhunderte an-
gelegten Untersuchung der ‘Hofkapelle der deutschen Könige’, die nicht nur viele
neue Einsichten zur Herrschaftspraxis in einer illiteraten Gesellschaft und zur In-
terdependenz von Königtum und Kirche eröffnete, sondern auch traditionelle
Aspekte der Verfassungsgeschichte und der Diplomatik in einen weiteren Zusam-
menhang rückte. Das Phänomen der höfischen Kultur im Schnittpunkt von Politik
und Gesellschaft, Bildung und Literatur verfolgte Fleckenstein schließlich bis weit
ins Spätmittelalter am Paradigma des Rittertums als einer ganz spezifischen
Schöpfung der abendländischen Welt. Dabei „die perspektivische Begrenzung des
Rittertums auf seine jeweilige nationale Erscheinungsform und (als Folge der zu-
nehmenden Spezialisierung der Wissenschaft) die Aufteilung des Forschungsob-


